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Chance für unsere Gewässer –
Aufgabe für alle

Mit der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) haben sich die EU-Staaten
verpflichtet, Flüsse, Seen und das
Grundwasser gemeinsam auf einem
hohen Niveau zu schützen. Grund-
sätzliches Ziel ist das Erreichen des
guten Zustandes aller Gewässer bis
2015. 

Die Öffentlichkeit soll an den dazu
notwendigen Planungen frühzeitig
beteiligt werden. Dieses Faltblatt in-
formiert Sie über den Zustand und
die Überwachung der Gewässer in
Ihrem Planungsraum und erläutert,
wie Sie mit den zuständigen Behör-
den in Dialog treten und Ihre Interes-
sen und Ideen einbringen können.

Bayern hat Anteile an den Flussgebiets-
einheiten Rhein, Donau, Elbe und Weser.
Der Planungsraum Inn ist Teil der
Flussgebietseinheit Donau.

Wie wird die WRRL 
konkret umgesetzt?

In der Bestandsaufnahme 2004 wurde
abgeschätzt, ob die Gewässer den guten
Zustand im Jahr 2015 ohne Maßnahmen
erreichen werden. Dabei wurden Gewäs-
serabschnitte vergleichbaren Typs und
Belastungsgrades sowie regionale Grund-
wasservorkommen zu Wasserkörpern
zusammengefasst. Der Wasserkörper

ist nach der WRRL die neue Bewirtschaf-
tungseinheit der Gewässer. 

Im Planungsraum Inn werden derzeit 158
Wasserkörper an Fließgewässern, 15 an
Seen und 9 im Grundwasser abgegrenzt.
Wasserkörper, die den guten Zustand

voraussichtlich nicht erreichen, werden
ab 2007 gezielt überwacht. Die Ergeb-
nisse der Überwachung dienen als
Grundlage für die Entwicklung von Maß-
nahmen, um den Zustand der Gewässer
zu verbessern. Sie werden für Wasser-
körper festgelegt und auf Ebene der
Planungsräume in Maßnahmenprogram-
men zusammengefasst. Diese sind der
Kern des Bewirtschaftungsplans.

Für jede Flussgebietseinheit in Europa
stellen die zuständigen Behörden bis
2009 erstmalig einen gemeinsamen
Bewirtschaftungsplan auf. Ziel dieser
Rahmenplanung ist es, Maßnahmen im
Flussgebiet aufeinander abzustimmen
und die Gewässer als Ganzes, also von
der Quelle bis zur Mündung, zu schützen.

� Renaturierungsprojekt Inn bei Mühldorf.

Planungsschritte der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
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6. Ziel: Guter Zustand der Wasserkörper

5. Maßnahmenprogramme umsetzen

4. Bewirtschaftungspläne aufstellen

3. Überwachungsprogramme aufstellen

1. Rechtl. Umsetzung

2. Bestandsaufnahme



Beteiligung der Öffentlichkeit

Der Schutz und die Verbesserung unserer
Gewässer sind eine gemeinschaftliche
Aufgabe, die nur in Zusammenarbeit von
Bürgern, Kommunen, Verbänden und
staatlichen Stellen erfolgreich geleistet
werden kann. Hierbei gilt es, widerstrei-
tende Nutzungsinteressen offen anzu-
sprechen und gemeinsame Lösungen
zu finden.

Wasserforum Bayern 

Information und Meinungsaustausch 
zur Umsetzung der WRRL haben bereits
2002 mit der Gründung des Wasser-
forums Bayern begonnen. Es setzt sich
zusammen aus 20 Verbänden sowie Ver-
tretern der Umweltverwaltung und betei-
ligter Ressorts. Aufgabe dieses Gremiums
ist es, den Dialog zwischen Verbänden und
Behörden zu fördern und die Erstellung
der Bewirtschaftungspläne zu begleiten.

Regionale und 
lokale Beteiligung

Zur Diskussion regionaler Fragen der Ge-
wässerbewirtschaftung und Maßnahmen-
programme organisieren die Regierungen
von Oberbayern und Niederbayern im
Planungsraum Inn regionale Wasserforen.

Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei 
konkreten Maßnahmen vor Ort ist Auf-
gabe der Wasserwirtschaftsämter.

Anhörung der 
Öffentlichkeit

Das Aufstellen des Bewirtschaftungsplans
bis 2009 wird durch ein Anhörungsver-
fahren in drei Phasen begleitet. Die erste
Phase begann im Dezember 2006 mit der
Veröffentlichung des Arbeitsprogramms
und Zeitplans einschließlich der durchzu-
führenden Anhörungen. Die Unterlagen
liegen an den Regierungen und Wasser-
wirtschaftsämtern aus und stehen auch
im Internet zur Verfügung. Interessierte
können bis Ende Juni 2007 zu den Unter-
lagen über ein Formular im Internet oder
schriftlich Stellung nehmen.

In einer zweiten und dritten Anhörungs-
phase werden Ende 2007 jeweils für die
Flussgebiete von Donau, Rhein, Elbe
und Weser die wichtigen Fragen der 
Gewässerbewirtschaftung und Ende
2008 Entwürfe der Bewirtschaftungs-

pläne veröffentlicht und zur Diskussion
gestellt. Die Ergebnisse des Anhörungs-
verfahrens werden nach Abschluss jeder
Anhörungsphase sowie im Bewirtschaf-
tungsplan zusammenfassend dokumen-
tiert. Neben dieser dreistufigen Anhörung
zum Bewirtschaftungsplan können inter-
essierte Bürger – wie bisher –  im Rahmen
der Genehmigungsverfahren zu einzelnen
Maßnahmen Stellung nehmen.

Weitere Informationen zum 
Anhörungsverfahren finden Sie unter
www.wrrl.bayern.de

Zeitplan Anhörungsverfahren

2006                           2007       2008 2009

1 2 3
Wichtige Wasser-

bewirtschaftungsfragen

Veröffentlichung: 
Dezember 2007
Stellungnahmen: 
bis Juni 2008

Entwurf des Bewirt-

schaftungsplans

Veröffentlichung: 
Dezember 2008
Stellungnahmen:  
bis Juni 2009

Zeitplan und Arbeits-

programm für Aufstellung 

Bewirtschaftungsplan  

Veröffentlichung: Dezember 2006
Stellungnahmen: bis Juni 2007
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Bestandsaufnahme – 
wo muss gehandelt werden?

Werden unsere Gewässer bis 2015 das
Ziel des „guten Zustands“ erreichen?
Was muss dazu getan werden?

Bei den Fließgewässern wird es vielfach
darum gehen, begradigten und einge-
engten Flüssen wieder mehr Raum zu
geben und Querbauwerke für Fische und
andere Wassertiere überwindbar zu 
machen. Zu berücksichtigen ist dabei,
dass Anlagen für den Hochwasserschutz
und bedeutende Nutzungen, wie die
Schifffahrt und Wasserkraft, nicht einfach
aufgegeben werden können. Hier wird
man unter Beibehaltung der Nutzungen
die bestmögliche Gewässerqualität, das
gute ökologische Potenzial, anstreben.
Ein Übermaß an Nährstoffen sowie der
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln be-
reiten insbesondere den Gewässern 
im tertiären Hügelland Probleme.

Der gute Zustand des Grundwassers ist
in einem Grundwasserkörper aufgrund 
zu hoher Nitratbelastung gefährdet. In
weiteren Teilen des Planungsraumes
werden deutliche Einflüsse der Landwirt-
schaft registriert. Um die Qualität des
Grundwassers zu verbessern, muss die
bereits stattfindende Zusammenarbeit mit
der Landwirtschaft fortgesetzt und inten-
siviert werden. 

Fließgewässer und Seen

Die Fließgewässer wurden in der Be-
standsaufnahme 2004 nach folgenden
Kriterien bewertet:
� Belastungen durch leicht abbaubare 

organische Stoffe (Saprobie)
� Belastungen mit Nährstoffen (Trophie)
� Belastungen mit Schadstoffen 

(Chemie)
� Veränderungen der Gewässerstruktur

und Gewässerdynamik (Struktur)

Die Gewässer im südlichen Teil des 
Planungsraumes sind durch die Alpen
geprägt. Das Wasser ist kühl und sauer-
stoffreich. Saprobielle und trophische 
Belastungen spielen keine Rolle. Die

Wasserkraft wird allerdings intensiv zur
Energieerzeugung genutzt. Zahlreiche
Staustufen beeinträchtigen daher die 
Gewässerstruktur vor allem der großen
Flüsse Inn, Salzach und Alz. Teilweise
sind durch den Aufstau der Flüsse neue
Lebensräume entstanden, die – wie etwa
am Inn – für den Naturschutz von Bedeu-
tung sind. Im Einflussbereich des Chemie-
dreiecks zwischen Alzkanal, Alz und Inn
werden auch Schadstoffe intensiv über-
wacht. Die nachgewiesenen Konzentra-
tionen liegen jedoch unter den für die 

Bestandsaufnahme festgelegten Quali-
tätsnormen. Das generelle Ziel des guten
chemischen Zustandes bis 2015 erscheint
nicht gefährdet. 

Im Bereich des tertiären Hügellandes
wird intensive Landwirtschaft betrieben.
Hier liegen Belastungen mit Nährstoffen
vor, die sich auf den trophischen Zustand,
zum Teil auch auf die saprobielle Situation,
negativ auswirken. Die größeren Ge-
wässer wie Vils und Rott sind auch struk-
turell verändert. Bei den Gewässern aus

Die Zielerreichung bei Fließgewässern und Grundwasserkörpern

Saprobie: Belastungen durch leicht abbaubare organische Stoffe (insbesondere Abwasser)
Trophie: Belastungen mit Nährstoffen (Stickstoff und Phosphor)
Chemie: Belastungen mit Schadstoffen
Struktur: Veränderungen der Gewässerstruktur und Gewässerdynamik

Die Daten zur Zielerreichung beziehen sich auf den Stand der Bestandsaufnahme 2004.

� Alz bei Tacherting - zum Erhalt der natürlichen Flussdynamik wird regelmäßig Geschiebe aus
dem Staubereich in das Unterwasser der Wehranlage transportiert.



dem Bayerischen Wald im nördlichen Teil
des Planungsraumes liegen nur wenige
Beeinträchtigungen vor. Sie sind durch
strukturelle Veränderungen bedingt. Die
Oberläufe der Gewässer zeigen teilweise
eine Versauerung durch Luftschadstoffe an.
Zum Planungsraum gehört auch ein Fluss-
abschnitt der Donau, der als Bundeswas-
serstraße schiffbar ist. Bis zur Mündung
der Vils in Vilshofen reicht die frei fließen-
de Strecke, zu deren struktureller Beur-
teilung weitere Untersuchungen notwen-
dig sind. Unterhalb Vilshofen führten Aus-
bau und Stauhaltungen zur Ausweisung
struktureller Beeinträchtigungen. 

Für die Bewertung der Seen war die 
Belastung mit Nährstoffen ausschlagge-
bend. Während Königssee, Chiemsee
und Tegernsee die Ziele der WRRL vor-
aussichtlich erreichen werden, sind bei
Schliersee, Simssee und Tachinger See
weitere Untersuchungen erforderlich, um
dies beurteilen zu können. Eine eindeutige
trophische Belastung liegt dagegen für
den Waginger See vor. Sie ist durch diffuse
Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft
bedingt.

Künstliche und 
erheblich veränderte
Wasserkörper

In der Bestandsaufnahme wurden
vorläufig 16 Prozent der Fließ-
gewässer als künstlich oder
erheblich verändert eingestuft. 
Die endgültige Ausweisung
erfolgt 2009 im Rahmen des
Bewirtschaftungsplans. Ein
bedeutendes künstliches
Gewässer ist der Alzkanal.

Grundwasser

Der aufgrund seiner Nitratbelastung als
gefährdet ausgewiesene Grundwasser-
körper liegt im Bereich der Schotterebe-
nen des mittleren Inngebietes. Dort, wo
intensive Landwirtschaft und eine
geringe Schutzfunktion der Deck-
schichten  zusammentreffen, ist 
die Auswaschung von Nitrat 
ins Grundwasser besonders
hoch. 

In moorigen Talauen können natürliche
Nitratabbauprozesse lokal für eine gewisse
Entlastung sorgen.

Gemäß Bestandsaufnahme ist gegen-
wärtig kein Grundwasserkörper durch 
aktuell angewandte, nachweisbare Pflan-
zenschutzmittel oder andere anorganische
und organische Schadstoffe gefährdet.
Das Pflanzenschutzmittel Atrazin ist seit
1991 verboten und wird nur noch in nied-
rigen Konzentrationen nachgewiesen –
mit weiter abnehmender Tendenz. 

Der mengenmäßig gute Zustand des
Grundwassers ist im Planungsraum Inn
derzeit nicht gefährdet. Dennoch müssen
die Grundwasserstände vor allem in den
quartären Grundwasserleitern weiterhin
beobachtet werden.

Zielerreichung zu erwarten

Zielerreichung unklar

Zielerreichung unwahrscheinlich

l.       ll.      lll.       Gewässerordnung

●●

Zielerreichung zu erwarten

Zielerreichung unwahrscheinlich

Landesgrenze

●●

Planungsraum Inn

Zielerreichung der Fließgewässerstruktur

Zielerreichung der Grundwasserkörper

Die Daten zur Zielerreichung beziehen sich 
auf den Stand der Bestandsaufnahme 2004.

� Der Chiemsee - Mündungsdelta der Tiroler Achen.



Monitoring –
den Belastungen auf der Spur

insbesondere regelmäßige chemische
Untersuchungen im Chemiedreieck, die
auch das bayerische Fisch-Schadstoff-
monitoring umfassen.

An allen Seen, die für die WRRL relevant
sind, werden Phytoplankton sowie Was-
serpflanzen und festsitzende Algen unter-
sucht. Eine Überblicksüberwachung findet
unter anderem an Chiemsee, Tegernsee
und Königssee statt. Hier werden auch
wirbellose Kleintiere der Uferzone und 
Fische einbezogen. Seen, die die Ziele
der WRRL vielleicht verfehlen, werden
alle drei Jahre untersucht. Bei den übrigen
Seen richtet sich der Überwachungsturnus
nach der Bedeutung und dem Zustand.

Neben diesen biologischen Qualitätskom-
ponenten werden weitere Eigenschaften
der Gewässer, wie etwa die Gewässer-
struktur oder die Belastung mit Schad-
stoffen, beurteilt. 

Die 158 Fließgewässerkörper im Pla-
nungsraum Inn werden derzeit mit 113
operativen Messstellen überwacht. Die
ökologischen Auswirkungen struktureller
Veränderungen sowie von Abfluss- und
Wanderhindernissen werden mittels der
Kleinlebewesen und Fische bewertet.
Vor allem die großen staugeregelten 
Gewässer sind hier zu untersuchen. Im
tertiären Hügelland sind weitere Untersu-
chungen zur Nährstoffsituation notwendig.
Wasserpflanzen geben hier Aufschluss
über die Auswirkungen eines übermäßi-
gen Nährstoffeintrages. In den größeren
Gewässern Vils und Rott sowie in der
Donau zeigen sich die Nährstoffbelastun-
gen auch durch ein verstärktes Algen-
wachstum. Daher muss hier das Phyto-
plankton regelmäßig untersucht werden. 

Für die Überblicksüberwachung wurden
Messstellen an Inn, Salzach, Donau, Alz,
Vils und Ilz ausgewählt. Hier liegen be-
reits lange Datenreihen aus früheren 
Untersuchungen vor. Die Untersuchungen
nach WRRL werden durch landesweite
Programme ergänzt. Wichtig sind hier

Der Zustand der Gewässer Bayerns wird
seit langem in Landesmessnetzen und
regionalen Messnetzen überwacht. Für
das 2007 beginnende Monitoring nach
Wasserrahmenrichtlinie mussten die be-
stehenden Messnetze und Untersuchungs-
programme angepasst und erweitert
werden. Wasserkörper, bei denen unklar
oder unwahrscheinlich ist, dass sie den
guten Zustand bis 2015 erreichen, wer-
den ab 2007 im Rahmen der operativen

Überwachung gezielt untersucht. 

Daneben findet an ausgewählten Stellen
eine Überblicksüberwachung mit allen
Biokomponenten und chemischen Para-
metern statt. Sie dient dazu, langfristige
Trends in der Gewässerqualität zu er-
kennen. 

Die Ergebnisse des Monitoring sind die
Grundlage zum Erstellen der Maßnahmen-
programme. Diese müssen bis 2009
aufgestellt sein. 

Fließgewässer und Seen

Zur Beurteilung des ökologischen Zustands
der Fließgewässer und Seen werden nach
den Vorgaben der WRRL vier Organismen-
gruppen untersucht:
� Wirbellose Kleintiere 

(Makrozoobenthos)
� Wasserpflanzen und festsitzende Algen

(Makrophyten und Phytobenthos)
� Frei schwebende Algen 

(Phytoplankton)
� Fische

� Bestimmung von Wasserpflanzen.

� Untersuchung von wirbellosen Kleintieren.

1 Die angegebenen Gewässerlängen beruhen auf dem aktuell verfügbaren digitalen Gewässernetz.
2 Gesamte Messstellen der operativen Überwachung und Überblicksüberwachung.

Planungsraumgröße 11970 km2

WRRL-relevante Fließgewässer1 (Einzugsgebiet >= 10 km2) 5236 km

davon Gewässer I. Ordnung 902 km

II. Ordnung 596 km

III. Ordnung 3738 km

Fließgewässerkörper 158

Messstellen Fließgewässer2 121

WRRL-relevante Seen (Fläche >= 0,5 km2) = Seewasserkörper 15

Messstellen Seen 11

Grundwasserkörper 9

Messstellen Grundwasser 103

Wichtige Gewässer Donau, Inn, Rott, Ilz, Salzach, Vils, Königssee, Chiemsee,
Tegernsee, Schliersee, Waginger See, Tachinger See, 
Simsee

Planungsraum Inn (Stand März 2007)
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Demnach erfolgt am Chiemsee eine 
jährliche, am Tegernsee eine dreijährliche
und am Königssee eine sechsjährliche
Untersuchung. 

Grundwasser

Wichtigstes Kriterium zur Beurteilung der
Grundwasserqualität ist der Nitratgehalt.
Er darf einen Grenzwert von 50 mg/l
nicht überschreiten. Für Pflanzenschutz-
mittel gelten Grenzwerte von 0,1 µg/l für

Einzelstoffe bzw. 0,5 µg/l für die Summe
aller Stoffe. Darüber hinaus werden alle
Schadstoffe untersucht, von denen nach
gegenwärtiger Kenntnis eine Gefahr für
das Grundwasser ausgehen kann. 

Um aktuelle Schadstoffgehalte im Grund-
wasser und langfristige Trends zu über-
wachen, wurden im Planungsraum Inn
103 repräsentative Überblicks-Messstellen
festgelegt. Die Auswahl berücksichtigt die
hydrogeologischen Gegebenheiten und
die verschiedenen Landnutzungen. 

In dem gefährdeten Grundwasserkörper
wird die Nitratbelastung gezielt unter die
Lupe genommen. Untersucht wird insbe-
sondere, inwieweit Umstellungen in der
Struktur der Landwirtschaft möglich sind,
um den Nitratgehalt im Grundwasser
langfristig zu senken. 

Überwachung der Gewässer nach WRRL (Stand März 2007)
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Weitere Informationen

zur Umsetzung der WRRL in Bayern fin-
den Sie im Internet und in den folgenden
Publikationen:
� Faltblatt Basisinformationen
� Faltblatt Bestandsaufnahme/

Grundlagen
� Faltblatt Bestandsaufnahme/

Ergebnisse
� Broschüre Bestandsaufnahme 2004
� Faltblatt Überwachung der Gewässer
� Faltblätter Planungsräume



BAYERN I DIREKT Tel.: 0180 1 201010 
3,9 ct/min aus dem deutschen Festnetz; 
max. 42 ct/min aus den Mobilfunknetzen. 
 
 


